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Verordnung, betreffend der Freiberufe im Deutschen Reich 
 

verordnet am 28.11.2022, im Namen des Deutschen Reiches   
 

In Kraft gesetzt am 12.12.2022 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger 
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 

Nr. 2 
 

§ 1. 
 
Freiberufe unterstehen nicht der Gewerbeordnung und gelten als selbstständig ausgeübte 
wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten. 

 
Unter Freiberufe fallen: Jeder Arzt, der den hippokratischen Eid abgelegt hat; Zahnarzt, Tierarzt, 
Hebamme; zugelassener Anwalt, Rechtsbeistand, Mediator, Konsulent, Patentanwalt und Notar; 
Ingenieur, Sachverständige, Architekt, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, Wirtschaftsprüfer, 
vereidigte Buchprüfer, Heilpraktiker, Naturheiler, Dentist, Krankengymnast, Masseur, 
Physiotherapeut, Psychotherapeut, Ergotherapeut, Osteopath, Logopäde, Kinder- und Jugendlichen- 
psychotherapeut, Kinderbetreuer, Tagesbetreuer, Heilpädagoge, Dirigent, Unterhaltungsmusiker, 
Regisseur, Schauspieler, Autor, freier Journalist, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, 
Lehrer, Fahrlehrer, Reitlehrer, Tanzlehrer, Bergführer, Lotse, Schriftsteller, Künstler, Designer, freie 
Programmierer, Marketingberater, Magier, EDV-Berater, Vermögensverwalter, Treuhänder, 
künstlerischer Stuckateur, künstlerischer Steinmetz, künstlerischer Steinhauer. 
 
Auf Antrag können weitere Freiberufe ergänzt werden. Es gilt der Grundsatz der Einzelfallprüfung. 
 

§ 2. 
 

Unter Freiberuf fällt auch der Forstwirt.  
 

§ 3. 
 

Unter Freiberuf fällt auch der Landwirt.    
 

§ 4. 
 

Für alle Freiberufler gilt das RGBl-1008145-Nr31 Gesetz, betreffend der Mehrwertsteuer. 
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§ 5. 
 

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft. 
 
 

Verordnet zu Berlin, den 28. November 2022 
 

                                 
Im Allerhöchsten Auftrage des Deutschen Volkes 

 
Staatssekretär und Präsidialsenat 

Darius Lucyga 
Staatssekretär und Präsidialsenat 

Erhard Lorenz 
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